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Grundsätze / Abmessungen

Minimale Spurbreiten bei Radstreifen  0-4 % Steigung
(Systemprofil)

ausserortsinnerorts

beidseitig

282.301 282.302

Grundsätze / Abmessungen
Markierung Radstreifen:  Mit Mittelinsel
Markierung Radstreifen:  Beginn / Ende mit Radweg und Kreisel
Einseitige Radführung  :  Übergang mit Zufahrtsstrasse
Einseitige Radführung  :  Querung mit Einmündung
Einseitige Radführung  :  Beginn / Ende mit Mittelinsel
Varianten im Kreisverkehr

Grundlagen zur Ausführung von Verkehrsanlagen des Langsamverkehrs

• Rad-/Gehwege werden grundsätzlich als gemeinsame Verkehsfläche projektiert.
• Im Knoten-, bzw. Einmündungsbereich sollen die Rad-/Gehwege in der Regel vortrittsberechtigt sein.
• Bei Verkehrskreiseln soll der Zweiradverkehr in der Regel auf der Kreiselfahrbahn geführt werden.
• Einfärbungen (roter Belag) sind nur bei Querungsfällen mit ausseroredentlichen Gegebenheiten  auszuführen.
• Minimalbreiten:           - Radstreifen            min. 1.25 m
                                      - Rad-/Gehwege      min. 2.50 m
                                      - Grünstreifen                  1.50 m (min. 1.00 m)

einseitig
(Ausnahme)

Markierung Radstreifen: Mit Mittelinsel
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Einseitige Radführung: Beginn/Ende mit MittelinselEinseitige Radführung: Querung mit EinmündungEinseitige Radführung: Übergang mit
                                         Zufahrtsstrasse

Markierung Radstreifen: Beginn / Ende
                                          mit Radweg und Kreisel

282.303 282.304 282.305 282.306


